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Appenzell, 3. Oktober 2024 
 
 
Genehmigung der Bundesbeschlüsse über die Einführung des internationalen 
automatischen Informationsaustauschs über Kryptowerte mit den relevanten 
Partnerstaaten ab 2026 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 14. August 2024 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Ge-
nehmigung der Bundesbeschlüsse über die Einführung des internationalen automatischen 
Informationsaustauschs über Kryptowerte mit den relevanten Partnerstaaten ab 2026 zu-
kommen lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie stimmt der Vorlage zu. Der Aufbau 
eines angemessenen Netzes an Partnerstaaten für den AIA über Kryptowerte ist ein notwen-
diger Schritt zur Umsetzung des neuen Melderahmens für den internationalen automatischen 
Informationsaustausch über Kryptowerte (MRK) und die zugehörige multilaterale Vereinba-
rung der zuständigen Behörden über den automatischen Informationsaustausch nach dem 
Melderahmen für Kryptowerte (AIA-Vereinbarung Kryptowerte) durch die Schweiz. Damit 
werden Lücken im Steuertransparenzdispositiv geschlossen und eine Gleichbehandlung mit 
dem traditionellen Finanzsektor wird sichergestellt.  
 
Mit dem Aufbau eines angemessenen Partnerstaatennetzes kommt die Schweiz ihrer inter-
nationalen Verpflichtung im Bereich der Steuertransparenz nach, was entscheidend zum Er-
halt der Glaubwürdigkeit und der Reputation des Schweizer Finanzplatzes beiträgt und für 
die schweizerischen Anbieter von Kryptodienstleistungen weltweit gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen schafft. Die Standeskommission begrüsst auch, dass der Prüfmechanismus für 
den AIA über Finanzkonten auf den AIA über Kryptowerte erweitert wird. Damit wird sicher-
gestellt, dass die Partnerstaaten die Vorgaben der OECD an die Vertraulichkeit und Datensi-
cherheit tatsächlich einhalten, bevor ihnen die Schweiz steuerrelevante Informationen über-
mittelt. Zudem wird die Handhabung des Prüfmechanismus zur Entlastung aller involvierten 
Akteure vereinfacht und effizienter ausgestaltet. 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Roman Dobler 

 

Zur Kenntnis an: 
- Finanzdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 


